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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Dans son message sur l'armée 2020, le Conseil fédéral invite l'Assemblée fédérale à
adopter les arrêtés fédéraux relatifs au programme d'armement (crédit d'ensemble
1.354 milliard de francs), les crédits-cadre pour le matériel de l'armée (837 millions) et
le programme immobilier du DDPS (489 millions). La valeur totale des crédits
d’engagement sollicités est de 2.7 milliards de francs. Trois objectifs sous-tendent sa
requête – l'amélioration de la capacité de conduite, le maintien des compétences
essentielles et des capacités des forces terrestres, ainsi que la réduction du parc
immobilier. Pour la seconde fois, il soumet un plafond des dépenses pour l'armée, à
hauteur de 21.1 milliards de francs. Enfin, il demande la mise hors service du système de
DCA Rapier.

Programme d'armement 2020
Dans le cadre du programme d'armement 2020, le Conseil fédéral entend poursuivre la
modernisation des télécommunications de l’armée débutée en 2015 (budget demandé:
600 millions de francs). Outre l’acquisition de nouveaux appareils radio tactiques, il
faudrait remplacer les réseaux de transmission de la voix et des données des échelons,
le réseau intégré des télécommunications militaires, les installations de
communication, les appareils à ondes et divers équipements relatifs. Deux
composantes du système conduite de Florako – assurant la surveillance de l’espace
aérien et de conduite des opérations aériennes – doivent être renouvelées (155
millions). Il s'agit du système de calcul pour le traitement des signaux radars (Ralus) et
du système de visualisation des signaux radars pour l’image de la situation aérienne
(Lunas). Un budget de 116 millions est également sollicité pour le matériel d’aide en cas
de catastrophe. De plus, pour garantir la disponibilité et l’utilisation des chars de
grenadiers 2000, une réserve de pièces de rechange doit être constituée (438 millions).
Le dernier budget (45 millions) servirait pour la mise à niveau des avions PC-21 des
forces aériennes.

Matériel de l'armée 2020
Pour l'équipement personnel et le renouvellement du matériel, un budget de 440
millions est demandé. L’armée aurait notamment besoin d’acheter des logiciels pour se
prémunir contre des cyberattaques; de maintenir la valeur des équipements NBC des
militaires en cas de contact avec des substances radioactives, biologiques et
chimiques; d'acquérir 75'000 bottes de combat. Comme dans le message sur l'armée
de 2019, 172 millions de francs sont sollicités pour le renflouement, la révision et
l'élimination des munitions. Le nombre de munitions gratuites et de munitions
d’ordonnance fournies aux sociétés de tir figure pour la première fois dans un message
annuel de l'armée. Pour l'étude de projets, essais et préparatifs d'achats, un crédit de
837 millions est jugé nécessaire. Il sera en partie utilisé pour l’élaboration du plan de
mise en œuvre de la motion Dobler (18.3179) visant la numérisation du livret de service
et pour la migration du système SAP actuel vers SA/HANA.

Programme immobilier 2020
Dans le cadre du programme immobilier du DDPS, il est prévu sur la base aérienne de
Dübendorf, de concentrer la base fédérale au nord de la piste (68 millions).
L’intégration dans le périmètre de la caserne d’Auenfeld de plusieurs sites en fin
d’utilisation et la seconde étape de la rénovation générale de la place d’armes de
Frauenfeld permettront d’accroître l’efficacité de l’instruction et de réduire les
charges d’exploitation actuelles (86 millions). L’agrandissement de la place d’armes de
Chamblon en vue de l’accueil de l’école d’hôpital, et par conséquent la désaffection de
la place d’armes de Moudon, nécessiteront 29 millions de francs. De plus, 41 millions
seront alloués pour la rénovation de l’installation militaire abritant le système Florako.
Enfin, le programme demande également un crédit de 265 millions pour d’autres
projets immobiliers.

Plafond des dépenses
Pour la période 2017 à 2020, le plafond des dépenses de l’armée s’élevait à 20 milliards.
Dans les dix prochaines années, il faudra investir environ 8 milliards de francs pour la
protection de l’espace aérien et 7 milliards pour les autres composantes de l’armée.
Avec un taux de croissance réelle de 1.4% par an de l’enveloppe budgétaire des
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dépenses de l’armée et compte tenu du renchérissement, le plafond des dépenses
pour les années 2021 à 2024 devrait avoisiner les 21.1 milliards. 

Mise hors service du système de DCA Rapier 
Dans son message sur l’armée 2018, le Conseil fédéral proposait la mise hors service de
l’artillerie de forteresse, des chasseurs de chars 90, de certains avions de combat F-5
Tiger, d’obusiers blindés et de véhicules de transport à chenilles. En 2020, il demande
la mise hors service du système de DCA Rapier. D'une part, il ne peut plus répondre aux
menaces aériennes actuelles. D'autre part, l'armée ne dispose plus de pièces de
rechange. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In der Herbstsession 2020 machte sich der Nationalrat an die Beratung des Covid-19-
Gesetzes, was mit 10 Mehrheits-, 33 Minderheits- und 27 Einzelanträgen eine lange
Sache zu werden versprach. Für die Kommission erklärten Philippe Nantermod (fdp, VS)
und Ruth Humbel (cvp, AG) den Rahmen des Gesetzes. Dieses definiere, «was der
Bundesrat tun darf, um die Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf Gesellschaft,
Wirtschaft und Behörden zu bekämpfen», fasste Ruth Humbel seinen Inhalt zusammen.
Damit würde «Notrecht in ordentliches Recht überführt» und entsprechend für einen
Teil der 18 seit März 2020 geschaffenen Verordnungen, die sich direkt auf die
Verfassung gestützt hatten, eine gesetzliche Grundlage geschaffen, erklärte
Bundeskanzler Walter Thurnherr, der den Bundesrat in der Debatte vertrat. Das Covid-
19-Gesetz solle gemäss den Kommissionssprechenden überdies dringlich erklärt, aber
nur bis Ende 2021 (einzelne Ausnahmen bis Ende 2022) gültig sein; hier war der
Bundesrat den Vernehmlassungsteilnehmenden entgegengekommen. Einerseits stellte
Philippe Nantermod das Gesetz als Rückkehr zum «normalen Recht» dar, betonte
jedoch auch, dass es dem Bundesrat sehr wichtige Kompetenzen erteile. Die SGK-NR
sei sich aber einig gewesen, dass das Gesetz nötig sei; entsprechend sei sie einstimmig
darauf eingetreten und habe die Vorlage schliesslich mit 18 zu 6 Stimmen bei 1
Enthaltung angenommen. Ruth Humbel ergänzte ausdrücklich, dass es – entgegen der
zahlreichen Briefe, die sie diesbezüglich empfangen habe – im Covid-19-Gesetz weder
um Impfungen im Allgemeinen noch um eine Impfpflicht im Speziellen gehe. 
In der nachfolgenden Behandlung nahm der Nationalrat zahlreiche Änderungen am
bundesrätlichen Entwurf vor und nahm die neue Version zum Schluss deutlich an.

Vor der Detailberatung lagen dem Nationalrat aber ein Antrag Addor (svp, VS) auf
Nichteintreten sowie ein Antrag Schwander (svp, SZ) auf Rückweisung des Gesetzes an
den Bundesrat vor. Jean-Luc Addor begründete seinen Nichteintretensantrag damit,
dass dem Bundesrat keine Blankovollmacht ausgestellt werden dürfe, sondern dass das
Parlament nötige Massnahmen per ordentlichem Gesetz erlassen solle. Die aktuellen
Massnahmen seien unverhältnismässig und nur aufgrund künstlich aufrechterhaltener
Angst durchsetzbar, kritisierte er. Diese «Gesundheitsdiktatur» müsse entsprechend
beendet werden. Pirmin Schwander begründete seinen Ordnungsantrag ähnlich: Der
Bundesrat solle sich zukünftig nicht auf Notrecht stützen, sondern die
Bundesversammlung für dringende Bundesbeschlüsse einberufen. Dabei ging er davon
aus, dass die bestehenden Bundesbeschlüsse zu den Finanzausgaben zur Bekämpfung
der Folgen der Corona-Pandemie ausreichten, und betonte, dass der Bundesrat
ansonsten dort Lücken schliessen solle, wo dies noch nötig sei. Philippe Nantermod
entgegnete im Namen der Kommission, dass es im Gesetz eben nicht nur um Budgets
und Haushaltsbefugnisse gehe, sondern auch um den Rahmen für die Umsetzung der
finanziellen Bestimmungen. Entschiede sich der Rat für Nichteintreten, würden
überdies alle geltenden Bundesratsverordnungen hinfällig, wodurch die
entsprechenden Entlastungsmassnahmen – zum Beispiel im Rahmen der EO – entfallen
würden. Mit 173 zu 18 Stimmen sprach sich der Rat in der Folge gegen den
Ordnungsantrag Addor und mit 163 zu 26 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gegen den
Ordnungsantrag Schwander für Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen stammten
jeweils aus der SVP-Fraktion. 

Anschliessend folgte die Detailberatung, bei der die verschiedenen Artikel in
unterschiedlichem Masse umstritten waren. Bereits beim ersten Artikel, welcher den
Gegenstand des Gesetzes zum Inhalt hatte, nahm der Nationalrat einige Änderungen
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vor. In der bundesrätlichen Version besagte der Artikel nur, dass es im Gesetz
ausschliesslich um die Bewältigung der Covid-19-Pandemie geht und dass der
Bundesrat auch die Kantone in die Erarbeitung von Massnahmen einbezieht, wenn sie in
ihrer Zuständigkeit betroffen sind – eine Konzession, die der Bundesrat nach der
Vernehmlassung an die Kantone gemacht hatte. Diesen Einbezug wollte die SGK-NR auf
die Sozialpartner, eine Minderheit Prelicz-Huber (gp, ZH) sowie Einzelanträge der SPK-
NR und der KVF-NR auch auf Verbände der Gemeinden und Städte ausdehnen. Damit
die Massnahmen zufriedenstellend umgesetzt werden könnten, sei es wichtig, dass alle
wichtigen Akteure einbezogen würden, erklärte Katharina Prelicz-Huber. Für den Bund
seien bei der Umsetzung nur die Kantone direkte Ansprechpartner, zudem seien
Gemeinden und Städte vom Covid-19-Gesetz gar nicht direkt betroffen, erwiderte
hingegen der Kommissionssprecher. Dennoch folgte der Rat sowohl der
Kommissionsmehrheit bezüglich der Kantone als auch der Minderheit Prelicz-Huber
sowie den Einzelanträgen bezüglich der Städte und Gemeinden deutlich (191 zu 3
Stimmen; 150 zu 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen). Doch nicht nur Kantone, Städte und
Gemeinden, auch die Organe der Bundesversammlung sowie die Präsidentinnen oder
Präsidenten der zuständigen Kommission wollte der Nationalrat in dringlichen Fällen
einbezogen wissen. Er folgte dabei zwei Einzelanträgen Rutz (svp, ZH) und stellte sich
damit gegen Anträge seiner Kommission (153 zu 39 Stimmen bei 1 Enthaltung; 192 zu 2
Stimmen bei 1 Enthaltung). Kommissionssprecher Nantermod hatte diese Forderungen
zuvor mit der Begründung abgelehnt, dass die Anhörung des Parlaments beim
ordentlichen Recht, um das es hier gehe, bereits im Parlamentsgesetz geregelt sei. 
Erfolgreich waren auch die Einzelanträge Glättli (gp, ZH) und Grüter (svp, LU), welche
die Einreichung von fakultativen Referenden temporär ohne
Stimmrechtsbescheinigungen möglich machen und die Bundeskanzlei mit der
nachträglichen Bescheinigung der Stimmen bei den Gemeinden beauftragen wollten
(140 zu 52 Stimmen bei 2 Enthaltungen). Stillschweigend nahm der Rat zudem einen
Vorschlag der Kommission an, wonach sich der Bundesrat zum Erlass seiner
Massnahmen an verfügbare Daten bezüglich Überlastung des Gesundheitssystems,
Sterblichkeit sowie schwerer Krankheitsverläufe orientieren solle. Abgelehnt wurden
hingegen eine Änderung des Ziels des Gesetzes hin zu einer Bekämpfung der
Übersterblichkeit infolge der Covid-19-Epidemie anstelle der Bekämpfung der
Epidemie selber, wie es der Bundesrat formuliert hatte (Einzelantrag Nidegger, svp, GE:
141 zu 52 Stimmen) sowie ein Minderheitsantrag Glarner (svp, AG; 137 zu 54 Stimmen),
der das Subsidiaritätsprinzip ausdrücklich im Gesetz verbriefen wollte. Zuerst müsse
auf Eigenverantwortung und kantonale Mittel gesetzt werden, bevor der Bund eingreife,
begründete Thomas de Courten (svp, BL) diesen Minderheitsantrag. Die
Kommissionsmehrheit erachtete eine solche Klarstellung als unnötig, zumal das
Subsidiaritätsprinzip bereits in der Verfassung verankert sei. 

Besonders umstritten waren die Bestimmungen zum Ausländer- und Asylbereich, die
mit zahlreichen Minderheits- und Einzelanträgen hinterfragt wurden. Hier sah das
Covid-19-Gesetz vor, dem Bundesrat die Kompetenz zu erteilen, vom AIG und
Asylgesetz abweichende Bestimmungen bezüglich Einreise, gesetzlicher Fristen und
Unterbringung von Asylsuchenden zu erlassen. Eine erfolgreiche Kommissionsmehrheit
wollte jedoch die Einreisebeschränkungen beim Familiennachzug und bei
Konkubinatspartnerinnen und -partnern und ihren Kindern von dieser Möglichkeit
ausschliessen, um übermässig lange Familientrennungen wie beim Lockdown im
Frühling zu verhindern. Zudem wollte eine Minderheit Meyer (sp, ZH) den Zugang zu
Asylverfahren ausdrücklich gewährleisten, um zu verhindern, dass die Möglichkeiten für
Asylsuchende, einen Asylantrag zu stellen, wie im Frühling eingeschränkt würden. Dies
widerspreche dem zwingenden Völkerrecht, betonte sie. Die Kommissionssprechenden
Nantermod und Humbel lehnten eine entsprechende Regelung ab, zumal sie dem
zwingenden Völkerrecht angehöre und somit in jedem Fall anwendbar sei.
Entsprechend sprach sich der Nationalrat auch mit 122 zu 71 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
für den Vorschlag der Kommission und gegen den Minderheitsantrag Meyer aus. 
Die übrigen Anträge in diesem Themengebiet waren ebensowenig erfolgreich. Eine
Minderheit Crottaz (sp, VD) schlug vor, die Fristen nicht nur wie vom Bundesrat
beantragt beim Familiennachzug, dem Erlöschen von Aufenthaltsbewilligungen und der
Erneuerung von biometrischen Ausweisen verlängern zu können, sondern auch bei der
Ausreise, beim Erlöschen von Asyl und bei vorläufigen Aufnahmen. Man könne die
betroffenen Personen nicht zwingen, in ihr Heimatland zurückzukehren, wenn die
Epidemie dort unkontrolliert wüte. Bei der Unterbringung von Asylsuchenden solle
zudem gemäss einer weiteren Minderheit Crottaz der nötigen physischen Distanz
Rechnung getragen werden, weshalb im Gesetz nicht nur Unterbringungszentren des
Bundes, sondern auch alle anderen Strukturen, die Migranten aufnehmen können,
erwähnt werden sollen. Zu beiden Vorschlägen lagen gleichlautende Einzelanträge aus

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der SPK-NR vor, dennoch lehnte der Nationalrat beide Anliegen ab (123 zu 72 Stimmen,
122 zu 72 Stimmen). Ebensowenig von Erfolg gerkrönt war eine Minderheit Glarner (141
zu 54), die verlangte, die Ausschaffungshaft verurteilter krimineller Ausländerinnen und
Ausländer verlängern zu können, wenn ihre Ausreise im Moment nicht möglich sei.
Gemäss Gesetz müssten diese aus der Haft entlassen werden. Zusätzliche
Unterstützung für Flüchtlinge und Sans-Papiers, die wegen Covid-19 besonderer
Unterstützung bedürften, forderte hingegen eine Minderheit Prelicz-Huber. Dies liege
jedoch in der Zuständigkeit der Kantone, betonte Nantermod für die Kommission. Mit
128 zu 69 Stimmen wurde auch dieser Vorschlag abgelehnt. 

Ebenfalls für ausführliche Diskussionen sorgten die Bestimmungen zur Entschädigung
des Erwerbsausfalls. Diese wollte der Bundesrat ausschliesslich für Personen vorsehen,
die ihre Erwerbstätigkeit aufgrund von Corona-Massnahmen unterbrechen müssen, und
dafür Bestimmungen zu Beginn und Ende des Anspruchs, zur Höhe der Taggelder und
Bemessung sowie zum Verfahren erlassen können. Albert Rösti (svp, BE) schlug in einem
Einzelantrag vor, die Entschädigungen nicht nur bei Unterbrechung, sondern auch bei
Einschränkung der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Die bundesrätliche Kann-
Formulierung zur Entschädigung wollte eine Minderheit Meyer zudem in eine Pflicht
umwandeln: In gewissen, in einer Liste aufgeführten Fällen soll eine
Erwerbsausfallentschädigung zwingend anfallen. In gemeinsamen Einzelanträgen
schlugen Melanie Mettler (glp, BE), Mattea Meyer und Albert Rösti sowie Sidney
Kamerzin (cvp, VS) und Marie-France Roth Pasquier zudem vor, EO-Entschädigungen
auch an Selbstständige in arbeitgeberähnlicher Position auszubezahlen. Hier zeigte sich
der Nationalrat zu einem gewissen Ausbau gewillt: Er bevorzugte den Einzelantrag Rösti
gegenüber dem Minderheitsantrag Meyer (108 zu 86 Stimmen) und nahm die Anträge
Mettler/Meyer/Rösti sowie Kamerzin/Roth Pasquier mit 191 zu 3 Stimmen deutlich an.
Damit schuf er eine allgemeine Möglichkeit zur Entschädigung bei Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit und eine spezifische Entschädigungsmöglichkeit für einen Teil der
Selbständigen.
Nicht nur bezüglich der Antragsberechtigten, auch bezüglich der Höhe des Anspruchs
auf EO nahm der Nationalrat Änderungen vor. So beschränkte er die Obergrenze des
anzurechnenden Betrags auf CHF 90'000 (Einzelantrag Badran, sp, ZH: 103 zu 90
Stimmen bei 1 Enthaltung) und schränkte die Entschädigung im Umfang des
selbstdeklarierten Erwerbsausfalls auf Fälle ein, bei denen ein Erwerbsausfall
nachgewiesen wurde (Einzelantrag Grossen, glp, BE: 164 zu 29 Stimmen). Schliesslich
entschied sich die grosse Kammer für den Mehrheitsantrag und gegen eine Minderheit
Gysi (sp, SG) und erlaubte den Arbeitgebenden weiterhin, bei Liquiditätsengpässen ihre
Arbeitgeberbeitragsreserven zur Bezahlung der Pensionskassenbeiträge zu verwenden
(130 zu 64). Barbara Gysi hatte sich an dieser Möglichkeit gestört, da solche Reserven
zukünftig abziehbar von den Steuern wiederaufgebaut werden könnten, dies also ein
«Vehikel zur Steuerersparnis» darstelle.

Umstritten waren auch die Massnahmen zur ALV; hier übernahm der Bundesrat die
Regelungen aus der neusten Version der Covid-19-ALV-Verordnung. So sollte er die
Möglichkeit erhalten, vom AVIG abweichende Bestimmungen bezüglich Anspruch auf
KAE, Ablauf des Anmeldungs- und Abrechnungsverfahrens zu KAE, Berücksichtigung von
Abrechnungsperioden und zur Rahmenfrist bei der ALV zu erlassen. Die
Kommissionsmehrheit, verschiedene Minderheiten und Einzelanträge bemühten sich
insbesondere darum, den Kreis der Unterstützten innerhalb und ausserhalb der KAE zu
vergrössern. Die Kommission wollte etwa den Anspruch auf Mitarbeitende auf Abruf,
Personen im Lehrverhältnis und Angestellte bei Temporärfirmen ausdehnen, eine
Minderheit Prelicz-Huber wollte Personen mit verschiedenen Arbeitgebenden,
Projektaufträgen oder Gagen sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung
miteinbeziehen. Die Kommission setzte sich gegen eine Minderheit Dobler (fdp, SG),
welche die Ausdehnung des Anspruchskreises verhindern wollte, mit 111 zu 81 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) durch, eine weitere Ausdehnung im Sinne der Minderheit Prelicz-
Huber lehnte der Nationalrat aber mit 110 zu 85 Stimmen ab. Eine Minderheit Feri (sp,
AG) beantragte darüber hinaus die Schaffung einer Möglichkeit für eine von KAE-
unabhängige Unterstützung für Institutionen der familienergänzenden Betreuung, da
diese systemrelevant seien. Zwar hätten viele Kantone, Städte und Gemeinden das
Problem «an die Hand genommen», es bestehe aber noch immer Unsicherheit
bezüglich Zuständigkeit und Finanzierung. Eine Minderheit Weichelt-Picard (al, ZG)
wollte die Regierung sogar zur Unterstützung dieser Institutionen verpflichten. Der Rat
bevorzugte zwar die Kann-Formulierung von Yvonne Feri gegenüber der Muss-
Formulierung von Manuela Weichelt-Picard (140 zu 46 Stimmen bei 8 Enthaltungen),
lehnte Erstere anschliessend aber mit 100 zu 93 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) knapp
ab. 
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Auch die übrigen Anträge in diesem Themenbereich waren allesamt erfolglos: Die
grosse Kammer lehnte zwei Vorschläge einer Minderheit Maillard (sp, VD) ab: Einerseits
sollten Arbeitnehmende mit tiefen Löhnen unterstützt werden, indem ihr Lohnersatz
auf 100 Prozent erhöht werden sollte (126 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung). Andererseits
sollten die Reserven der Krankenkassen auf 150 Prozent der gesetzlich
vorgeschriebenen Höhe gesenkt und der frei werdende Betrag den Versicherten im
ersten Halbjahr 2021 ausbezahlt werden, um die Kaufkraft allgemein zu stärken (117 zu 77
Stimmen bei 1 Enthaltung). Abgelehnt wurde überdies auch eine Minderheit Glarner (135
zu 59 Stimmen bei 1 Enthaltung), die freiwillige Leistungen an juristische Personen mit
Sitz in der Schweiz zu deren Unterstützung während der Corona-Krise steuerlich
abzugsfähig machen wollte. 

Eine ähnliche Stossrichtung wie die Massnahmen zur ALV hatte der Artikel zum
Arbeitnehmerschutz, der Massnahmen zum Schutz besonders gefährdeter
Arbeitnehmenden zum Inhalt hatte, mit denen Arbeitgebenden zusätzliche Pflichten
auferlegt werden können sollten. Diesbezüglich wollte die Kommission einen Anspruch
auf Rückerstattung der Kosten bei Lohnfortzahlung durch die Arbeitgebenden
einführen. Würde also aufgrund des Gesetzes eine Quarantäne beschlossen, müsste das
Gehalt der Arbeitnehmenden womöglich vom Staat übernommen werden, erklärte
Philippe Nantermod. Eine Minderheit I Aeschi (svp, ZG) lehnte diese Forderung ab:
Dadurch auferlege man dem Bund neue Pflichten, obwohl man nicht wisse, was die
Massnahme kosten würde. Eine Minderheit II Prelicz-Huber wollte den Artikel hingegen
so umformulieren, dass nicht nur besonders gefährdete Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unterstützt werden sollten, sondern auch andere Arbeitnehmende. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich mit 134 zu 61 Stimmen und 126 zu 66 Stimmen gegen
die beiden Minderheiten durch; der Nationalrat schuf folglich einen entsprechenden
Anspruch für die Unternehmen. 

Eine breite Palette an Handlungsmöglichkeiten behielt sich der Bundesrat im
Kulturbereich vor. So wollte er die Möglichkeiten behalten, Unternehmen und
Kulturschaffende zu unterstützten, sich weiterhin mit maximal CHF 80 Mio. an
Leistungsvereinbarungen der Kantone zu beteiligen, Suisseculture im Jahr 2021 mit CHF
20 Mio. zu unterstützen, einen Anteil an die Lebenshaltungskosten für Kulturschaffende
zu zahlen, Entschädigungen für Kulturvereine im Laienbereich zu erbringen sowie die
Beitragskriterien und Bemessungsgrundlagen für Finanzhilfen im Kulturbereich
festzulegen. Trotz dieser vielen Massnahmen wurden in diesem Bereich zahlreiche
Minderheits- und Einzelanträge von Personen gestellt, welchen die Massnahmen des
Bundesrates zu wenig weit gingen. So wollte eine Kommissionsmehrheit den Kredit für
die Leistungsvereinbarungen auf CHF 100 Mio. und eine Minderheit II Porchet (gp, VD)
gar auf CHF 150 Mio. erhöhen, während eine Minderheit Glarner den bundesrätlichen
Vorschlag bevorzugte. Mit 117 zu 78 Stimmen und 127 zu 68 Stimmen setzte sich die
Kommissionsmehrheit diesbezüglich durch. Mehr Geld forderte eine weitere
Minderheit Porchet auch für Suissculture (CHF 50 Mio.), was der Nationalrat jedoch
ablehnte. Minderheits- und Einzelanträge Rytz (gp, BE), Roduit (cvp, VS) und Paganini
(cvp, SG) forderten überdies eine Unterstützung des Bundesrates im Eventbereich
(Rytz), in der Reisebranche (Roduit) sowie allgemein für von den Folgen von Covid-19
besonders stark betroffene Unternehmen in verschiedenen, abschliessend
aufgelisteten Branchen (Paganini). Nachdem Rytz und Roduit ihre Anträge zugunsten
des Antrags Paganini zurückgezogen hatten, stimmte der Nationalrat Letzterem mit 192
zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überdeutlich zu und löste die nötige
Ausgabenbremse. Auch die Fussball- und Eishockeyvereine sollten beruhend auf
Einzelanträgen von Matthias Aebischer (sp, BE), Philipp-Matthias Bregy (cvp, VS), Jürg
Grossen, Diana Gutjahr (svp, TG) und Christian Wasserfallen (fdp, BE) mit zinslosen
Darlehen unterstützt werden, welche in zehn Jahren zurückgezahlt werden müssen (135
zu 34 Stimmen bei 19 Enthaltungen). Dazu müssten die Vereine Sicherheiten im Umfang
von 25 Prozent vorlegen, dafür wären Rangrücktritte durch den Bund – also eine
Einwilligung des Bundes, dass seine Forderungen im Falle einer Insolvenz letzte Priorität
hätten – möglich. Nicht erfolgreich waren hingegen Minderheitsanträge von Barbara
Gysi für einen Einbezug der Dachverbände im Kulturbereich bei der Erarbeitung der
entsprechenden Beitragskriterien (112 zu 83 Stimmen bei 1 Enthaltung) sowie von
Léonore Porchet für eine Ausfallversicherung für Veranstaltungen im Stile von
Versicherungen gegen Nuklear- oder Elementarschäden (124 zu 68 Stimmen bei 2
Enthaltungen).

Bezüglich der Massnahmen im Bereich der Grundversorgung bestanden zwar weniger
Minderheits- oder Einzelanträge, dennoch nahm dieser Bereich gemäss zahlreichen
Sprechenden in der öffentlichen Kritik am Covid-19-Gesetz eine wichtige Rolle ein. So
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wollte der Bundesrat die Gesundheitsbranche verpflichten können, den Bestand an
Heilmitteln und Gütern der Gesundheitsversorgung zu melden, und verlangte
verschiedene Ausnahmekompetenzen zur Gewährleistung der Versorgung der
Bevölkerung. Dabei standen gemäss Regierung vor allem die Bewilligungspflicht für
Tätigkeiten und Medikamente im Mittelpunkt. Die Kritikerinnen und Kritiker – vor allem
ausserhalb des Parlaments – werteten dies aber als Möglichkeit, einen Impfzwang
einzuführen. Entsprechend häufig verwiesen auch verschiedene Sprechende während
der Debatte darauf, dass es hier nicht um Impfungen gehe und dass beruhend auf dem
Covid-19-Gesetz auch kein Impfzwang eingeführt werden könne. Doch auch Mitglieder
des Parlaments zeigten sich kritisch gegenüber der Möglichkeit, dass Arzneimittel unter
Umgehung eines Teils der bisherigen Bedingungen zugelassen werden könnten. Eine
Minderheit Weichelt-Picard forderte entsprechend, dass die Arzneimittel, deren
Zulassungsverfahren angepasst werden könnten, im Gesetz ausdrücklich aufgezählt
würden. Ein Einzelantrag Gafner (edu, BE) wollte die Ausnahme bei der
Zulassungspflicht gar ganz aus dem Gesetz streichen. Dem entgegnete
Kommissionssprecher Nantermod, dass schnelles Handeln bei der
Medikamentenzulassung zentral sei, damit man Patientinnen und Patienten nicht
hoffnungsvolle, wirksame Therapien vorenthalten müsse. Mit 153 zu 33 Stimmen (bei 1
Enthaltung) und 140 zu 48 Stimmen lehnte der Nationalrat sowohl den
Minderheitsantrag als auch den Einzelantrag Gafner ab. Manuela Weichelt-Picard
beantragte des Weiteren, dass der Bundesrat wichtige medizinische Güter, die er zuvor
beschafft hatte, lagern solle und dass er die Kostenübernahme für Covid-Analysen
regeln müsse, nicht könne, wie der Bundesrat in seinem Entwurf vorgeschlagen hatte.
Auch diese Minderheitsanträge waren nicht von Erfolg gekrönt: Mit 126 zu 69 Stimmen
sprach sich die grosse Kammer dagegen aus, dass der Bundesrat die dringenden
medizinischen Güter selber lagere, und blieb mit 127 zu 68 Stimmen bei der Kann-
Formulierung zur Übernahme der Covid-Analyse-Kosten. 

Keine Änderungen nahm der Nationalrat am bundesrätlichen Vorschlag zum
Medienbereich vor, wo Grundlagen geschaffen werden sollten, mit denen die Kosten
der Tageszustellung der Regional- und Lokalpresse bis zum Inkrafttreten des
Massnahmenpakets zur Förderung der Medien vollständig übernommen werden und
sich der Bund an den Kosten der Tageszustellung der überregionalen- und nationalen
Presse mit 27 Rappen pro Exemplar beteiligen könnte. Dies war insbesondere aufgrund
eines Einbruchs der Werbeeinnahmen bei den Printmedien nötig geworden und von
zwei Motionen der KVF-NR und KVF-SR (Mo. 20.3145 und Mo. 20.3154) verlangt worden.
Überdies sollte ein Teil der Abonnementskosten von Keystone-SDA durch den nicht
verwendeten Betrag der Radio- und Fernsehabgabe bezahlt werden. Als Voraussetzung
für die Unterstützung sollten sich die Unternehmen jedoch verpflichten, während des
aktuellen Geschäftsjahrs keine Dividenden auszuschütten. Während eine Minderheit
Glarner die Massnahmen im Medienbereich vollständig ablehnte, um die Medienfreiheit
und -unabhängigkeit zu wahren, wie Thomas de Courten erklärte, wollte eine
Minderheit Aeschi nicht nur abonnierte, sondern auch nicht abonnierte Zeitungen, also
die Gratiszeitungen, unterstützen. Es gebe auch viele Gratiszeitungen mit guter
Qualität, argumentierte Aeschi. Beide Anträge lehnte der Nationalrat ab (Antrag Glarner:
124 zu 69 Stimmen bei 3 Enthaltungen, Antrag Aeschi: 116 zu 77 Stimmen bei 3
Enthaltungen). Auch einer Ausdehnung der Unterstützung bei den Abonnementskosten
auf Onlinemedien, wie sie eine Minderheit Porchet vorschlug, konnte der Rat nichts
abgewinnen (127 zu 67 Stimmen). 

Nur eine Anpassung der deutschsprachigen an die französischsprachige Version nahm
der Nationalrat bei den justiziellen und verfahrensrechtlichen Massnahmen vor. Hier
beantragte der Bundesrat, im Justizbereich Fristen oder Termine stillzulegen oder
wiederherzustellen, technische Hilfsmittel in Verfahren zu erlauben und andere
Formen von Eingaben und Entscheiden zu ermöglichen. Mit seinem Einzelantrag wollte
Jean-Philippe Maître (fdp, GE) dabei sicherstellen, dass die behördlichen, nicht nur die
gesetzlichen Fristen und Termine auch in der deutschsprachigen Version verändert
werden könnten (141 zu 49 bei 2 Enthaltungen). 

Keine Änderungen oder Änderungsanträge gab es bei den Massnahmen im Bereich von
Versammlungen von Gesellschaften, wo der Bundesrat die Möglichkeiten der
schriftlichen oder elektronischen Form bei der Ausübung der Rechte sowie durch
unabhängige Stimmrechtsvertretende ausdrücklich festhielt. 

Bei den insolvenzrechtlichen Massnahmen schlug die SGK-NR eine Ergänzung vor: So
soll der Bundesrat die Haftung für Zollschulden durch die die Zollanmeldung
ausstellenden Personen aufgrund von Konkursen von Empfängerinnen und Importeuren
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wegen Corona-Massnahmen aussetzen können. Mit 191 zu 1 Stimme bei 2 Enthaltungen
nahm der Nationalrat die entsprechende Bestimmung an. 

Eine Änderung fügte der Rat schliesslich auch bei den Strafbestimmungen an, bei
denen der Bundesrat bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiederhandlung
Ordnungsbussen bis CHF 300 einführen können wollte: Die grosse Kammer entschied
sich hier stillschweigend, nur bei vorsätzlichen Zuwiederhandlungen Bussen zu
ermöglichen. 

Zwei Minderheitsanträge für Änderungen in anderen Gesetzen lehnte der Nationalrat
hingegen ab: So forderte Andreas Glarner einen Verzicht auf das frühzeitige
Inkrafttreten der Regelung, wonach Personen, welche ab dem Alter von 58 Jahren
entlassen werden, bei ihrer Pensionskassen verbleiben können (Minderheit Glarner: 139
zu 55 Stimmen), und Katharina Prelicz-Huber wollte die soziale Abfederung von
Massenentlassungen strenger regeln (Minderheit Prelicz-Huber: 127 zu 67 Stimmen bei 1
Enthaltung). 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat seinen Entwurf mit 144 zu 35 Stimmen
(bei 16 Enthaltungen) an. Sowohl die Gegenstimmen als auch die Enthaltungen
stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Ganz abgeschlossen war die Debatte damit
aber noch nicht, am Folgetag brachte Thomas Aeschi einen Ordnungsantrag ein, in dem
er forderte, dass anstelle des Bundeskanzlers ein Bundesrat das Geschäft in der
nächsten Sitzung vertreten solle und dass auf eine Blockbildung in der Beratung
verzichtet wird. Mit 100 zu 89 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) stimmte der Nationalrat
ersterer Forderung zu, lehnte letztere aber mit 103 zu 85 Stimmen ab. 2

Suchtmittel

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der Vorlage
zum Tabakproduktegesetz. Die grosse Kammer war sich einig, dass Handlungsbedarf
angezeigt sei – so ist gemäss Kommissionssprecher Lorenz Hess (bdp, BE) die Regelung
von Tabakprodukten im Lebensmittelgesetz «weder zweckdienlich noch zeitgemäss»,
Benjamin Roduit (cvp, VS) erklärte für die Kommission, dass durch das Gesetz die
Ratifizierung des 2004 unterzeichneten WHO-Rahmenübereinkommens zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs realisiert werden könne und Andreas Glarner (svp,
AG) gab zu verstehen, dass niemand den Tabakkonsum durch Kinder unterstütze.
Trotzdem stellte letzterer einen Rückweisungsantrag. Gerade in Zeiten der Krise schade
man mit dem Gesetz neben verschiedenen Branchen in den Bereichen Veranstaltungen,
Werbung und Kommunikation auch den Medien, Läden sowie den angeschlagenen
Tabakprodukteherstellern. Weiter gelte es, zwischen den verschiedenen
Rauchsystemen zu differenzieren. Wenig begeistert vom Rückweisungsantrag zeigte
sich nicht nur Gesundheitsminister Berset, welcher den Nationalrat dazu aufforderte,
damit aufzuhören, «Pingpong zu spielen», sondern auch die grosse Mehrheit der
grossen Kammer, die den Antrag mit 126 zu 43 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnte. 
Der erste Tag der Ratsdebatte war den Punkten «Zusammensetzung und Emissionen»
sowie der Verpackung gewidmet. Bei der ersten Thematik folgte der Nationalrat seiner
vorberatenden SGK-NR und sprach sich unter anderem für die von der Kommission
beantragte Anpassung aus, dass Inhaltsstoffe, welche zur Steigerung des
Suchtpotentials dienen oder die Inhalation erleichtern, verboten werden sollten, wovon
beispielsweise Mentholzigaretten betroffen wären. Weiter wollte die grosse Kammer
dem Bundesrat die Kompetenz zugestehen, über die zulässigen Zutaten in
Tabakprodukten zu bestimmen. Ein Minderheitsantrag Weichelt-Picard (al, ZG), der
darauf abzielte, nur noch biologisch abbaubare Zigarettenfilter zu erlauben, fand indes
kein Gehör.
Betreffend die Verpackungsangaben beschloss die grosse Kammer eine Vereinfachung
der Produktinformationen auf resp. in der Verpackung. Stattdessen sollen die Hersteller
und Herstellerinnen die Informationen auf geeignete Weise, beispielsweise per Online-
Packungsbeilage, verfügbar machen. Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) versuchte ferner
vergeblich, die Ratsmitglieder von einer neutralen Einheitsverpackung zu überzeugen,
da die «Verpackung eine grosse Wirkung auf die Animation zum Rauchen» verfüge.
Aber auch der SVP rund um Thomas Aeschi (svp, ZG) gelang es ihrerseits mittels
verschiedener Minderheitsanträgen nicht, eine Mehrheit für eine Abschwächung der an
den Verpackungen angebrachten Warnhinweise zu gewinnen. 
Am zweiten Debattentag nahm sich der Nationalrat mit der Werbung für die
Tabakprodukte dem umstrittensten Punkt der Vorlage an. Während sich die Ratslinke
für ein weitgehendes, respektive die SP gar für ein vollständiges Werbeverbot einsetzte,
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wollte die SVP ganz von einem Werbeverbot absehen. Regine Sauter (fdp, ZH) betonte
für die FDP die Wirtschaftsfreiheit und dass nicht vergessen werden dürfe, dass es sich
bei Zigaretten um ein legales Produkt handle, für welches entsprechend Werbung
gemacht werden dürfe. Im Wissen um die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» schlug die grosse Kammer insgesamt einen Mittelweg
zwischen der von der Landesregierung und dem Stöckli eingenommenen Position ein,
wobei weitgehend die von der vorberatenden Kommission entwickelten Anträge
übernommen wurden. Anders als der Ständerat, der Werbung in Zeitungen,
Zeitschriften und Internetseiten verbieten wollte, die von Minderjährigen besucht
werden können, schränkte der Nationalrat dieses Verbot auf Presseerzeugnisse und
Internetseiten ein, die an unter 18-Jährige gerichtet sind. Weiter untersagte der
Nationalrat Werbung im öffentlichen Raum, in Kinos sowie auf Plakaten, die öffentlich
sichtbar sind. Im Vergleich zum Ständerat wollte der Nationalrat bei den
Einschränkungen zur Verkaufsförderung weniger weit gehen. So sollen diese nur
Tabakprodukte zum Rauchen, nicht aber elektronische Zigaretten und «Gegenstände,
die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt bilden» betreffen. Ausgenommen
werden vom Verbot soll ferner die Verkaufsförderung von Zigaretten und Zigarillos in
Form von Degustationen und Kundenpromotionen, da es sich um Genussmittel und
nicht um Einstiegsprodukte handle. Nicht länger erlaubt sein soll zudem das Sponsoring
von Veranstaltungen, die über einen internationalen Charakter verfügen oder
Minderjährige als Zielpublikum haben. Auch bei Events, für deren Organisation der
Bund, die Kantone oder die Gemeinden zuständig sind, sollen Tabakproduktehersteller
nicht als Sponsoren in Erscheinung treten dürfen. Auf eine Meldepflicht für die
Ausgaben in den Bereichen Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring wollte der
Nationalrat hingegen verzichten. 
Denkbar knapp – und entgegen der Position des Ständerats und der SGK-NR – stimmte
die grosse Kammer mit 95 zu 94 Stimmen für einen Antrag aus den Reihen der SVP,
wonach die Kantone nicht befugt sind, weitergehende Massnahmen zu erlassen.
Unbestritten hingegen war das schweizweite Verkaufsverbot an Minderjährige sowie die
Erlaubnis von Testkäufen zur Überprüfung, ob die Altersgrenze von 18 Jahren
tatsächlich eingehalten wird. Ferner stimmte der Nationalrat Anträgen von Martin
Landolt (mitte, GL) zu, der forderte, dass E-Zigaretten und Tabakprodukte zum Erhitzen
in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in spezialisierten Verkaufsgeschäften in
gewissen Zonen verwendet werden dürfen. 
In der Gesamtabstimmung, in welcher der Entwurf mit 84 zu 59 Stimmen angenommen
wurde, enthielten sich mit 47 Nationalrätinnen und -räten relativ viele
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihrer Stimme. Es waren dies in erster Linie
Mitglieder der Grünen-Fraktion und der FDP.Liberalen-Fraktion. Während der
Stimmverzicht Ersterer vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sich diese schärfere
Massnahmen gewünscht hätten, dürfte es sich bei Letzteren wohl um Beweggründe
rund um die Wirtschaftsfreiheit handeln. Die Nein-Stimmen stammten vorwiegend aus
dem Lager der SVP. Als einzige Partei geschlossen für die Vorlage stimmte die Fraktion
der Grünliberalen. 3

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Nachgang an die Behandlung der Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere
Arbeitslose im Ständerat waren die ÜL vermehrt Thema in den Medien. Die NZZ
vermutete, dass eine Vorlage mit so vielen Änderungen, wie sie der Ständerat
vorgenommen habe, unter normalen Umständen an die Kommission zur Beratung
zurückgewiesen würde. Dies sei in diesem Fall aber nicht möglich, da der Bundesrat auf
eine schnelle Behandlung der Vorlage und ihren Abschluss vor der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative poche. Die ÜL sollten als Argument gegen die Notwendigkeit der
Begrenzungsinitiative dienen, betonte die Zeitung. Entsprechend waren für die
Frühjahrssession 2020 auch vier Termine im Nationalrat und drei Termine im Ständerat
zur Behandlung dieses Geschäfts reserviert. Ende Februar schrieben SVP-
Parteipräsident Rösti (svp, BE) und Fraktionschef Aeschi (svp, ZG) einen Brief an die
Büros von National- und Ständerat mit der Forderung, das
Differenzbereinigungsverfahren zu den ÜL vom Sessionsprogramm zu streichen. «Eine
seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit in dieser kurzen Frist ist nicht
möglich», erklärten sie im Brief. Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) erwiderte, dass das
Behandlungstempo lediglich davon abhänge, ob die Vorlage bereit, also von der
Kommission vorberaten sei. Die Büros lehnten den Antrag der SVP ab und liessen das
Sessionsprogramm unverändert.
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Der Nationalrat eröffnete denn auch gleich seine Frühjahrssession mit der Beratung
der ÜL und beschäftigte sich zuerst mit zwei Minderheitsanträgen Rösti. Eine
Minderheit verlangte, die Beratung des Geschäftes bis nach der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative auszusetzen, die zweite beantragte Nichteintreten. Der SVP-
Präsident zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Probleme älterer Arbeitnehmender
thematisiert würden, kritisierte jedoch die Lösung des Bundesrates, «diese Leute in die
Rente zu schicken, statt ihnen Arbeit zu geben». Rösti führte die Probleme der älteren
Arbeitnehmenden auf die Einwanderung zurück und betonte, dass die
Stimmberechtigten hier mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hätten
Gegensteuer geben wollen. Dass ein Zusammenhang mit der Einwanderung bestehe,
hätten nun auch die anderen Parteien bestätigt, indem sie die ÜL dringend noch vor
der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative «durchpeitschen» wollten. Stattdessen
müsse man sich für die Differenzbereinigung mehr Zeit nehmen, «wie es sich bei einem
so wichtigen Geschäft für ein seriöses Parlament gehört». Ohne auf die Kritik der SVP
bezüglich der viel zu knappen Zeit einzugehen, lehnte der Nationalrat beide
Minderheitsanträge ab: Mit 143 zu 54 Stimmen sprach sich der Rat gegen eine
Verschiebung der Behandlung und mit 140 zu 56 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für
Eintreten aus. Nichteintreten fand über die SVP-Fraktion hinaus Zustimmung bei drei
Mitgliedern der FDP; Lorenzo Quadri (lega, TI) hingegen sprach sich für eine
Detailberatung des Geschäfts aus. 
In der Detailberatung nahm Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die
Verbindung zur Personenfreizügigkeit in seiner Argumentation auf und betonte, dass
man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten solle («qu'on ne jette pas le bébé avec
l'eau du bain»): Statt einer Kündigung der Personenfreizügigkeit solle man besser für
die besonders stark betroffenen Personen eine konkrete Lösung finden. Eine solche
Lösung sei das von ihm und Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) vorgestellte
Konzept zur Überbrückungsrente der SGK-NR. Dieses orientiere sich, stärker noch als
die Lösung des Ständerats, an den EL, weite aber das Feld der möglichen Bezügerinnen
und Bezüger aus. Entsprechend rechnete die Kommission ab 2028 mit 6'200
Beziehenden und Kosten von CHF 270 Mio. pro Jahr, verglichen mit der ständerätlichen
Version von 1'700 Beziehenden bei CHF 70 Mio. und des Bundesratsvorschlags mit
4'700 Beziehenden und Kosten von CHF 230 Mio. Die Orientierung an den EL habe den
Vorteil, dass die Überbrückungsrente weniger attraktiv sei als in der bundesrätlichen
Version und damit Personen mit ÜL gegenüber arbeitenden Personen nicht
bessergestellt würden. 
In der Detailberatung waren drei Punkte zentral: Anspruchsbeginn und -ende,
Anspruchsvoraussetzungen sowie die Höhe der Leistungen. Bezüglich Anspruchsbeginn
und -ende wollte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat folgend, die Grenze bei 60
Jahren belassen; die Minderheiten I Sauter (fdp, ZH), II Dobler (fdp, SG) und III Prelicz-
Huber (gp, ZH) bevorzugten Grenzen von 62 Jahren, 3 Jahren vor offiziellem
Renteneintritt und 57 Jahren. Anders als der Ständerat wollte die Kommissionsmehrheit
die Leistungen aber nur für diejenigen Personen, die voraussichtlich sowieso EL
beziehen müssten, zeitlich bis zum ersten Bezugstermin der AHV-Altersrente
beschränken. Allen anderen wollte sie ÜL bis zum ordentlichen AHV-Rentenalter
ermöglichen. Eine Minderheit Rösti sprach sich dafür aus, diesbezüglich dem Ständerat
zu folgen. Die verschiedenen Minderheiten kamen jedoch nicht über 71 Stimmen
hinaus; die grosse Kammer folgte bezüglich Anspruchsbeginn und -ende überall der
Kommissionsmehrheit. 
Auch bei den Anspruchsvoraussetzungen lagen verschiedene Minderheiten vor. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, die vom Ständerat gutgeheissene Altersbegrenzung
zu streichen. Somit könnten ÜL zwar erst ab 60 Jahren bezogen werden, jedoch auch
von Personen, die bereits vor Erreichen des 60 Altersjahrs ausgesteuert worden waren.
Auch die Notwendigkeit, 10 der 15 Jahre vor der Aussteuerung ein definiertes
Mindesteinkommen erhalten zu haben, wollte die Kommission streichen und
stattdessen die Voraussetzung einbauen, dass 5 der nötigen 20 Jahre, in denen die
Person in der AHV versichert war, nach dem Alter von 50 Jahren stattfanden. Zudem
wollte die Kommission bei den Mindestbeträgen Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften gemäss AHVG berücksichtigen und das für einen ÜL-Bezug
notwendige Reinvermögen halbieren. Die Minderheiten I Sauter und II Dobler wollten
mehrheitlich dem Ständerat folgen, aber die ÜL nur Personen, die ab einem Alter von
62 Jahren (Sauter) respektive drei Jahre vor dem Rentenalter (Dobler) ausgesteuert
wurden, ausbezahlen sowie ebenfalls beim Mindesterwerbseinkommen Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften anrechnen. Auf Letztere wollte hingegen eine Minderheit
Rösti verzichten. Die Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch auch in der Frage der
Anspruchsvoraussetzungen gegen sämtliche Minderheiten durch und der Nationalrat
entschied überdies, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen für Personen, die
diese Ansprüche nicht erfüllen, schaffen können solle. 
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Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat bezüglich der Höhe der
Leistungen. Hier mache es keinen Sinn, eine Obergrenze für die ÜL festzulegen, wie es
Bundesrat und Ständerat getan hatten, da gemäss dem Modell der EL die anerkannten
Ausgaben klar festgelegt seien, betonten Mattea Meyer und Philippe Nantermod für die
Kommission. Mit 117 zu 70 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) setzte sich die
Kommissionsmehrheit diesbezüglich gegen eine Minderheit Rösti, die den Betrag auf
den doppelten allgemeinen Lebensunterhalt gemäss EL beschränken wollte, durch.
Damit zusammenhängend sprach sich der Rat auch für eine separate Vergütung der
Krankheits- und Behinderungskosten sowie für eine Steuerbefreiung der ÜL aus. 
Auch in den meisten anderen Punkten zeigte sich die Kommissionsmehrheit
erfolgreich. So sollen etwa ÜL auch ins Ausland exportiert werden dürfen und die
Sozialhilfe bei den anrechenbaren Einnahmen nicht angerechnet werden. Zudem kann
der Bundesrat die Pflicht für ÜL-Beziehende schaffen, jährlich nachzuweisen, dass sie
sich um eine Stelle bemühen. Dieser Punkt war zuvor in den Medien diskutiert worden,
weil der Ständerat mit der Einführung einer entsprechenden Pflicht die Bemühungen
des Bundesrates, die ÜL als Vorruhestandsregelung, nicht als
Arbeitslosenentschädigung aufzustellen, torpediert hatte. Wichtig ist die Frage, ob die
ÜL eine Arbeitslosenentschädigung darstellen oder nicht, weil bei
Arbeitslosenentschädigungen gemäss Personenfreizügigkeit auch die Jahre
angerechnet werden müssten, in denen eine Person im EU-Raum Arbeitslosenbeiträge
bezahlt habe. Bei einer Vorruhestandsregelung müssten jedoch nur die Arbeitsjahre in
der Schweiz angerechnet werden. Die nationalrätliche Version gebe dem Bundesrat nun
die Möglichkeit, hier schnell zu reagieren, falls dies nötig sei, betonten die Medien. 
Obwohl zudem bei den EL keine Risiko-, Verwaltungs- und Sparbeiträge für die
berufliche Vorsorge bezahlt werden, wie Marcel Dobler für die Minderheit Nantermod
argumentierte, sprach sich die Mehrheit des Nationalrats dafür aus, diese Beiträge –
nicht jedoch die Beiträge der beruflichen BVG-Mindestvorsorge, wie es von der
Minderheit Gysi (sp, SG) gefordert worden war – als anerkannte Ausgaben zu
akzeptieren. Bei der EL-Revision habe man beschlossen, dass Personen ab 58 Jahren,
die arbeitslos werden, weiterhin bei ihrer Pensionskasse versichert bleiben könnten,
erklärte Kommissionssprecherin Meyer diesbezüglich. Dazu müssten sie aber
Risikobeiträge und Beiträge an die Verwaltungskosten leisten, die entsprechend hier
anerkannt werden sollten. 
Schliesslich änderte der Nationalrat den vom Ständerat eingefügten Artikel zur
Evaluation des Gesetzes: Der Ständerat hatte vorgesehen, dass der Bundesrat nach fünf
Jahren nicht nur Bericht erstatten, sondern auch einen Antrag für das weitere
Vorgehen stellen solle. Ein Ende der ÜL wäre somit zu diesem Zeitpunkt möglich. Der
Nationalrat strich diesen Punkt und ergänzte stattdessen die Anforderungen an den
Bericht. 
Gegen die Kommissionsmehrheit entschied sich der Nationalrat bezüglich der Frage, ob
rückwirkend auch bereits Ausgesteuerte Anrecht auf ÜL erhalten sollen. Mit 102 zu 92
Stimmen sprachen sich die geschlossen stimmende SVP, Mehrheiten der FDP.Liberalen
und der Mitte-Fraktion sowie ein Mitglied der GLP-Fraktion für eine Minderheit Aeschi
und gegen eine entsprechende Regelung auf Rückwirkung aus. Zudem nahm der Rat
einen Antrag Regazzi (cvp, TI) an, wonach Branchen mit sozialpartnerschaftlichen
Lösungen von der Finanzierung der ÜL ausgenommen werden sollen, weil sie sich
bereits an eigenen Lösungen für ältere Mitarbeitende beteiligen müssten und es sonst
zu einer Doppelbesteuerung komme. Unklar blieb, wie diese Ausnahme ausgestaltet
werden soll. 
Mit 140 zu 54 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) löste der Nationalrat erst die
Ausgabenbremse und nahm den Entwurf in der Folge mit 131 zu 57 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Abgelehnt hatten ihn die Mitglieder der SVP-Fraktion mit Ausnahme
von Lorenzo Quadri sowie eine Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion, von der sich
zudem weitere sieben Mitglieder der Stimme enthielten. 4
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

In der Herbstsession 2019 behandelte der Nationalrat die Vereinfachung der
Bestimmungen zur Kurzarbeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz. Die Änderungen
seien geringfügig und entsprächen «faktisch Anpassungen des Gesetzes an die Praxis»,
fasste Kommissionssprecher Pardini (sp, BE) die Vorlage zusammen. Zwar habe es in der
Kommission Anträge gegeben, die das AVIG «auf den Kopf stellen wollten», die
Kommission sei jedoch der Meinung, dass dazu eine Totalrevision des Gesetzes mit
einer umfassenden Vernehmlassung bei Parteien und Wirtschaftsverbänden nötig sei.
Eine solche grosse Veränderung stelle nun zum Beispiel der Einzelantrag Glarner (svp,
AG) dar, den die Kommission zuvor als Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) abgelehnt
habe. Andreas Glarner beantragte dem Rat unter anderem, die Möglichkeit der Führung
von privaten Kassen abzuschaffen. Es könne nicht sein, dass die Gewerkschaften mit
der Führung von Arbeitslosenkassen viel Geld verdienten, zumal ihre
Verwaltungsaufwände überproportional gestiegen seien, erklärte der Antragssteller.
Überdies warf er den Gewerkschaften vor, die Arbeitslosigkeit zu fördern – etwa durch
die Befürwortung der Personenfreizügigkeit und von grosszügigen Asylverfahren –, um
mehr Geld zu verdienen. In der Folge entwickelte sich hierzu eine ausführliche Debatte
mit zahlreichen Fragen von Mitgliedern der SVP-Fraktion.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat überall der Kommissionsmehrheit und
somit weitgehend der bundesrätlichen Botschaft. Arbeitnehmende sollen bei
Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen (SWE) folglich nicht mehr
verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Zudem soll zukünftig der
Bundesrat über eine Verlängerung der Zulassung für KAE entscheiden und sich dabei
auf die Differenz der aktuellen Anzahl Voranmeldungen für KAE zu den entsprechenden
Zahlen sechs Monate zuvor sowie auf die Arbeitsmarktprognosen des Bundes stützen.
Hier lehnte der Rat einen Minderheitsantrag Marra (sp, VD) ab, gemäss dem aufgrund
der Reaktionen aus den Kantonen eine «hohe und andauernde Arbeitslosigkeit» als
einziges Kriterium für die Verlängerung der Höchstdauer von KAE hätte verwendet
werden sollen. Den Antrag Glarner sowie Minderheitsanträge von Thomas Aeschi für
eine Verpflichtung der Arbeitslosenkassen, zur Schaffung von Transparenz jährlich eine
Bilanz und eine Erfolgsrechnung vorzulegen sowie ihre internen Haftungsverhältnisse zu
regeln, für eine Präzisierung der Rolle der Aufsichtskommission bezüglich der
Jahresrechnung und des Jahresberichtes sowie für eine Verkleinerung der
Aufsichtskommission auf fünf Mitglieder, lehnte der Nationalrat ebenfalls allesamt ab.
Die beiden Kommissionssprecher hatten zuvor noch einmal betont, dass solche
potenziell weitreichenden Änderungen in einer Gesamtrevision des AVIG vorgenommen
werden müssten.
In der Gesamtabstimmung nahm der Rat die Vorlage mit 184 Stimmen einstimmig an.
Gleichzeitig schrieb er die Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457), die diesem
Bundesratsgeschäft zugrunde lag, stillschweigend ab. 5
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le référendum de la loi sur la restructuration du système de l’asile, promis par l'UDC, a
été déposé dûment signé le 14 janvier 2016.
Ce n'est qu'au lendemain du bilan de la Confédération sur le centre de test de Zurich
qu'a véritablement commencé la "drôle de campagne". Une campagne sans affiches,
tout d'abord, puisque ni les adversaires, ni les partisans n'ont souhaité investir dans les
moyens traditionnels payants. Les deux camps ont préféré opter pour les séances
d'informations, débats et flyers. Une campagne aux alliances étonnantes, également. Le
camp du oui, un comité suprapartisan, lancé le 12 avril et composé de tous les partis
gouvernementaux, du PLR aux Verts, auxquels ne manquait que l'UDC. Le camp du non,
lui, était certes moins nombreux, mais d'autant plus hétéroclite. D'un côté l'UDC, qui
reprochait à la révision de rendre la Suisse encore plus attractive pour les "profiteurs
de l'asile" et de l'autre la gauche de la gauche, jugeant la révision inhumaine et
contraire aux droits humains. Un comité, composé principalement de figures
lémaniques de défense du droit d'asile, comme par exemple les anciens conseiller
nationaux Nils de Dardel (ps, GE) ou Anne-Catherine Ménétrey-Savary (verts, VD), a été
rejoint par l'ancien président des Verts et conseiller national Ueli Leuenberger (verts,
GE). Les partis SolidaritéS en Romandie et Basta! à Bâle se sont également prononcés
contre la réforme. Les organisations en faveur du droit d'asile se sont montré divisées:
l'OSAR, Caritas, l'OSEO, Solidarité sans Frontières ou Opération Libero ont fait
campagne pour le oui. Amnesty International a lancé un "oui critique", tandis que Vivre
Ensemble, SOS Asile ainsi que différents collectifs de la société civile
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(Bleiberrecht/droit de rester, Collectif R.) se sont prononcés contre la révision.
Il est intéressant de constater que certains arguments étaient repris par les deux
parties antagonistes du camp du oui. Comme par exemple la contestation des chiffres
avancés par le Conseil fédéral, plaidant pour une plus grande efficacité du nouveau
système. L'UDC et la gauche de la gauche ont critiqué le zèle du gouvernement dans la
phase test, arguant que celui-ci avait été conduit avec un nombre d'employées et
employés de l'Etat plus important ainsi qu'un nombre de requérantes et requérants
artificiellement plus bas que la normale. De plus, les deux camps mettent en avant un
taux de disparition plus élevé en cours de procédure, faisant de ce nouveau système
une "usine à sans-papiers". Les similarités des deux discours s'arrêtent là. L'UDC a mis
en avant un système de l'asile exagérément généreux, dépeint les candidats et
candidates à l'asile comme menaçant la sécurité et la cohésion nationale, à grand
renfort d'images telles que celle de l'abuseur sexuel, du migrant économique profiteur
et d'une invasion migratoire hors de contrôle. Le spectre des expropriations a
également été agité, ce qui explique la présence de l'association des propriétaires de
maison dans le camp du non. Les partisans du non de gauche ont en revanche mis en
avant la révision comme un durcissement extrêmement sévère du droit d'asile, qui
condamne les requérants et requérantes d'asile à l'isolement, l'accès aux œuvres
d'entraide étant rendu plus difficile par la position géographique excentrée de la
majorité des futurs centres. 
Les avocats gratuits, fortement critiqués par l'UDC ont eux été décrit comme un
"simulacre d'aide juridique", la courtesse des procédures et délais de recours ainsi que
leur paiement au forfait rendant impossible selon leurs détracteurs une défense
équitable et juste. Les partisans du oui ont mis en avant une procédure plus rapide et
plus équitable, permettant de faire des économies à long et moyen terme, de
décharger les cantons et les communes ainsi que de défendre au mieux les droits des
personnes, grâce à la représentation juridique gratuite et automatique. L'argument
phare de l'accélération des procédure était qu'elles permettaient aux personnes
nécessitant une protection de la Suisse de s'intégrer plus rapidement et en même
temps permettaient de renvoyer plus vite chez elles celles qui ne remplissaient pas les
conditions d'octroi de l'asile.
Durant la courte campagne, la presse a souvent relayé des communiqués faisant état du
nombre important de demandes d'asile prévues pour les années à venir. La question
d'un engagement de l'armée aux frontières a également été soulevée. Très présent dans
la presse était également le nouveau conseiller national de l'UDC Andreas Glarner (udc,
AG), connu pour être le président de la commune d'Oberwil-Lieli, qui s'était fortement
opposée à l'accueil de personnes réfugiées dans le village, envisageant même de payer
une compensation à la Confédération.

Face aux urnes ce sont ces derniers arguments qui ont prévalu. 66.8% des votants ont
plébiscité la mouture du Conseil fédéral. L'analyse VOX post votation indique que la
révision n'était pas perçue en premier lieu comme un durcissement. L'argument qui a
fait mouche chez la majorité de celles et ceux qui ont voté oui est le raccourcissement
des procédures, suivi par l'aspect juridique, économique ainsi que de compromis de
l'objet soumis au vote. Le fossé gauche-droite était peu perceptible dans les résultats.
Parmi les sympathisantes et sympathisants de l'UDC, 61% se sont prononcés contre la
révision. A la gauche de la gauche, comme à droite, de solides majorités se sont
montrées en faveur de l'objet, qui a d'ailleurs transcendé les traditionnels oppositions
de sexe, de génération et ville-campagne.
Si les partis pour le oui se sont réjouis de leur victoire, la presse s'est montrée plus
circonspecte, qualifiant parfois le résultat de "défaite trompeuse de l'UDC". Plusieurs
observateurs relèvent que l'acceptation de la loi sur l'asile, contrariant l'opinion d'une
UDC seule contre tous permettra au parti agrarien de se targuer d'avoir vu venir les
éventuels ratés du nouveau système d'asile. Une position notamment défendue par le
député Freysinger (udc, VS). D'autres critiques émergent au lendemain de la votation,
notamment au sujet de la vitesse prévue des accélérations promises, la réforme ne
devant être formellement mise en œuvre qu'à partir de 2019 selon certains détracteurs.
Le front uni des partis du oui n'aura pas survécu longtemps à la votation, puisque dès le
lundi suivant, l'aile bourgeoise remettait la pression sur la gauche, avec notamment le
PLR qui entend mener bataille sur le thème des admissions provisoires et des permis
attribués aux ressortissantes et ressortissants érythréens.

Votation du 5 juin 2016

Participation: 46.79%
Oui: 1 616 597 (66.8%) 
Non: 804 086 (33.2%) 
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Mots d'ordre
oui: PDC, PLR, PBD, Les Verts, PS, Amnesty Suisse, OSAR
non: SolidaritéS, Basta!, Vivre ensemble, Collectif R., SOS Asile, UDC 6
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